
 

 

Merkblatt  

Lebensmittelhygienische Anforderungen an Selbstbedienungs-
regale für Brot, Feine Backwaren und Kleingebäck 
Die Abgabe von Backwaren, Feinen Backwaren und Kleingebäck unterliegt den gelten-
den lebensmittelhygienischen Rechtsvorschriften. Selbstbedienungseinrichtungen haben 
die nachfolgend benannten Anforderungen zu erfüllen: 

• Abgabe leichtverderblicher Backwa-
ren, z. B. mit nicht durcherhitzten Fül-
lungen oder Auflagen, nur unter 
sachgerechter Kühlung. 

• Standort der Einrichtung unter Ver-
meidung einer nachteiligen Beeinflus-
sung durch die Umgebung, wie z.B. 
Staub, Gerüche, Schädlinge, Mikroor-
ganismen, sonstige Kontaminanten. 

• Verkaufseinrichtung muss hygienisch 
einwandfrei und leicht zu reinigen 
sein. 

• Bauart und Standort der Einrichtung 
derart, dass Kunden nur durch die da-
für vorgesehene Öffnung an die 
Backwaren gelangen. 

• Die Entnahmeöffnungen müssen mit 
selbstschließenden Verschlussklap-
pen versehen sein. 

• Die Entnahmeöffnung muss so konzi-
piert sein, dass Berührungen der Wa-
ren mit den Händen, der Kleidung o-
der dem Griff des Entnahmebestecks 
vermieden werden.  

• Ein Zurücklegen bereits entnommener 
Waren soll durch entsprechende 
Rücklegesperren verhindert werden*. 

• Für die Entnahme der Waren ist ge-
eignetes Entnahmebesteck mit hygie-
nischer Ablage vorzusehen. Das Be-
festigen einer Greifzange, z.B. mittels 
Kette wird empfohlen. 

• Anbringung eines für die Kunden 
deutlich sichtbaren Hinweises, dass 
die Ware ausschließlich mit dem zur 
Verfügung gestellten Besteck zu ent-
nehmen ist. 

 
*) VGH München, 31. März 2006 (Az.: 25 CS 05.1989): Es ist "in lebensmittelhygienischer 
Hinsicht von erheblicher Bedeutung, ob Backwaren im Rahmen der Selbstbedienung aus 
einem Behältnis mit der bloßen Hand entnommen und gegebenenfalls wieder zurückge-
legt werden können". Der VGH sieht hierin eine nachteilige ekelerregende Beeinflussung 
der Backwaren, die dann den allgemeinen Hygieneanforderungen nicht entsprechen. Die 
Selbstbedienungstheke war mit einer Rücklegesperre nachzurüsten. 
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